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Start-ups leisten einen wichtigen Beitrag zum Wirt-
schaftswachstum und zum Erhalt der Wettbewerbs-
fähigkeit eines Landes. Erfolgreiche Gründungen 
schaffen durch lokale Wertschöpfung Arbeitsplätze. 
Die Zahl der Unternehmensgründungen in Deutsch-
land ist im internationalen Vergleich allerdings ge-
ring, speziell in der wissensbasierten Wirtschaft. 

Sowohl in der Gründungs- als auch in der Wachs-
tumsphase ist die Finanzierung eine zentrale Heraus-
forderung für junge Unternehmen. Sie benötigen ein 
flexibles Finanzierungsumfeld, das auch Börsenexits 
erlaubt. Der deutsche Wagniskapitalmarkt ist weni-
ger gut entwickelt als jener in vielen anderen euro-
päischen Ländern. Um hier Abhilfe zu schaffen, hat 
die Politik mittlerweile vielfältige Förderprogramme 
aufgelegt und weitere Maßnahmen angekündigt. Des 
Weiteren wurde, wie von der Expertenkommission 
wiederholt angeregt, die restriktive Behandlung von 
Verlustvorträgen neu geregelt.

Trotz der gerade in jüngster Zeit erzielten Fortschritte 
besteht noch immer Handlungsbedarf, um die Grün-
dungsaktivitäten in Deutschland dauerhaft auszuwei-
ten. Hierfür sind eine Reduzierung bürokratischer 
Hemmnisse sowie die Schaffung von Planungs-
sicherheit bezüglich der Finanzierung sowohl bei 
Gründerinnen und Gründern als auch bei Investoren 
zwingend erforderlich. Die Rahmenbedingungen für 
Gründungen und Unternehmenswachstum müssen 
so gestaltet sein, dass potenzielle Gründerinnen und 
Gründer und ihre Ideen nicht ins Ausland abwandern 
und ihr Potenzial bestmöglich genutzt werden kann. 

Auch an den Hochschulen und den außeruniversi-
tären Forschungseinrichtungen (AUF) gibt es ein 
brachliegendes Gründungspotenzial, das besser ge-
nutzt werden sollte.

Administrative Hürden für Gründungen senken 

Die im internationalen Vergleich hohen administrati-
ven Hürden für Gründungen müssen gesenkt werden. 
Ein Ansatzpunkt könnte das Projekt Einheitlicher An-
sprechpartner 2.0 sein. Dieses Projekt muss jedoch 
noch effizient umgesetzt werden, damit ein gebündel-
ter Zugang für Gründende zu Informationen und Ver-
fahrensregeln der öffentlichen Verwaltung realisiert 
wird. Darüber hinaus ist es zwingend erforderlich, bei 
der Gestaltung und Umsetzung von Förderprogram-
men die spezifischen Belange junger Unternehmen 
zu berücksichtigen. Mögliche Ermessensspielräume 
sollten großzügig zugunsten junger Unternehmen ge-
nutzt werden. 

Mit Gründungsausbildung frühzeitig beginnen 

Eine Sensibilisierung für Gründungen ist mittlerweile 
in Studiengängen mit wirtschaftswissenschaftlichem 
Bezug zu finden, kaum jedoch in anderen Studien-
gängen wie den Ingenieur-, Natur- oder Geistes- und 
anderen Sozialwissenschaften. Damit wird das in 
Deutschland vorhandene Gründungspotenzial nicht 
hinreichend ausgeschöpft. Neben den fachlichen 
Kompetenzen muss auch disziplinübergreifend ein 
Gründungsbewusstsein geschaffen werden, damit 
Selbstständigkeit als eine realistische Option wahr-
genommen wird. Um dies zu erreichen, ist es förder-
lich, wenn die Gründungsausbildung bereits früh im 
Bildungsverlauf ansetzt, idealerweise bereits in den 
Schulen. Erste positive Beispiele sind inzwischen 
deutschlandweit zu finden.
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Gründungsfinanzierung verbessern – 
Anreize für private Investoren ausbauen

Die Finanzierung von Start-ups in der Frühphase, 
aber vor allem auch in der Wachstumsphase, wird in 
Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern zu we-
nig durch private Finanzierungsquellen unterstützt. 
Die Expertenkommission plädiert für ein stärkeres 
Engagement privater Akteure, insbesondere von 
Großunternehmen. So könnte beim High-Tech Grün-
derfonds III ein deutlich höherer Finanzierungsanteil 
durch private Akteure beigesteuert werden als bei den 
Vorgängerfonds.

Potenzielle Ankerinvestoren – wie etwa Lebensversi-
cherer – halten sich oft aufgrund restriktiver Regulie-
rungen in diesem Segment zurück. Deshalb sind die 
Rahmenbedingungen für institutionelle Investoren 
in Deutschland so zu gestalten, dass Investitionen 
in Wagniskapitalfonds zur Finanzierung innovativer 
und wachstumsträchtiger Unternehmen unterstützt 
werden und anerkannte Ankerinvestoren entstehen 
können. Die im Jahr 2015 erfolgte Rückkehr der KfW 
als Fondsinvestor an den Markt ist als erstes positives 
Signal zu werten, da sie einen Beitrag zur Gewinnung 
weiterer in- und ausländischer institutioneller Inves-
toren leisten kann.

Der Fokus der Politik sollte weniger darauf liegen, 
weitere öffentliche Mittel bereitzustellen, sondern 
solche Anreize zu schaffen, die es für private Inves-
toren attraktiv machen, in Wagniskapitalfonds und 
Start-ups zu investieren. Mit dem INVEST-Pro-
gramm war dies bereits in beeindruckender Weise 
gelungen. 

Restriktive Behandlung von 
Verlustvorträgen beenden

Im Zuge der Unternehmenssteuerreform 2008 hat 
Deutschland im internationalen Vergleich eine be-
sonders restriktive Regelung der Nutzung von Ver-
lustvorträgen eingeführt. Das im Dezember 2016 
verabschiedete Gesetz zur Weiterentwicklung der 
steuerlichen Verlustverrechnung bei Körperschaften 
kann nun eine erhebliche Verbesserung der Rahmen-
bedingungen und Finanzierungsanreize bewirken. 
Der neu eingeführte § 8d KStG zielt darauf ab, dass 
nicht genutzte Verluste (Verlustvorträge) trotz eines 
Anteilseignerwechsels weiterhin genutzt werden kön-
nen. Bedingung dafür ist, dass der Geschäftsbetrieb 
der Körperschaft nach dem Anteilseignerwechsel er-
halten bleibt und eine anderweitige Verlustnutzung 

ausgeschlossen ist. Die Expertenkommission begrüßt 
das Gesetz. Allerdings muss bei seiner Umsetzung 
die Weiterführung des Geschäftsbetriebs ausreichend 
flexibel interpretiert werden, da es bei Start-ups häu-
fig zu Änderungen des Geschäftsmodells, der Kun-
denzielgruppen und der Technologie kommt. 

Attraktive steuerliche Rahmenbedingungen 
für Gründungen sichern

Die Expertenkommission hatte bereits in der Vergan-
genheit begrüßt, dass die Bundesregierung auf eine 
Steuerpflicht auf Veräußerungsgewinne bei Streu-
besitzanteilen an Kapitalgesellschaften verzichtet. 
Diese sollte auch künftig nicht eingeführt werden. 
Des Weiteren sollte die bestehende Besteuerung der 
Fondsinitiatoren-Vergütung nicht erhöht werden. Um 
Verzerrungen im länderübergreifenden Steuerwettbe-
werb zu verhindern, sollten die Bedingungen für den 
Aufbau und die Verwaltung von Wagniskapitalfonds 
international vergleichbar gestaltet werden.
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